
1 
 

 

Rahmen-Hygieneplan Corona 
Sonderpädagogisches Förderzentrum 

„Johannes Trüper“ 
 

Vorbemerkung  
Alle Schulen müssen nach § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen 
Hygieneplan verfügen, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem Infektionsschutzgesetz 
geregelt sind, um durch ein hygienisches Umfeld zur Gesundheit der Schülerinnen und 
Schüler und aller an Schule Beteiligten beizutragen.  
Der vorliegende Rahmen-Hygieneplan Corona dient als Ergänzung zum schuleigenen Hygie-
neplan. 
 
Die Beachtung der hier aufgeführten Regeln und Maßnahmen zur Vermeidung von Ein-
schränkungen des Unterrichtsangebotes oder von Schulschließungen sind aufgrund 
der weiterhin bestehenden Pandemiesituation von besonderer Bedeutung! 
 
 

1. Schulbesuch bei Erkrankung  
 

In der Coronavirus-Pandemie ist es ganz besonders wichtig, die allgemein gültige Regel zu 
beachten: 
Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen unabhängig von der 
Ursache die Schule nicht besuchen oder dort tätig sein.  
 
Abhängig von der Symptomschwere können folgende Fälle unterschieden werden:  

 Bei einem banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Wohlbefindens (z. B. nur 
Schnupfen, leichter Husten) kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei 
Vorerkrankungen (z. B. Heuschnupfen, Pollenallergie – es kann eine ärztliche Bescheinigung 
oder vergleichbares Dokument, z.B. Allergieausweis, eingefordert werden).  
 

 Bei Infekten mit einem ausgeprägten Krankheitswert (z.B. Husten, Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur, allgemeines Krankheitsgefühl, Erbrechen) muss die Genesung 
abgewartet werden. Nach 48 Stunden Symptomfreiheit kann die Schule ohne weitere 
Auflagen (d. h. ohne ärztliches Attest, ohne Testung) wieder besucht werden, wenn kein 
wissentlicher Kontakt zu einer bestätigten Covid-19 Erkrankung bekannt ist.  
 

 Bei schwererer Symptomatik, zum Beispiel mit  
o Fieber oder  

o akutem, unerwartet aufgetretenem Infekt (insb. der Atemwege) mit deutlicher 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder  

o anhaltendem starken Husten, der nicht durch Vorerkrankung erklärbar ist,  

 
sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Die Ärztin oder der Arzt wird dann 
entscheiden, ob ggf. auch eine Testung auf SARS-CoV-2 durchgeführt werden soll und 
welche Aspekte für die Wiederzulassung zum Schulbesuch zu beachten sind. 
 

2. Ausschluss vom Schulbesuch oder von einer Tätigkeit in der Schule und 
Wiederzulassung 

 
In folgenden Fällen darf die Schule oder das Schulgelände nicht betreten werden und eine 
Teilnahme an Schulveranstaltungen nicht erfolgen:  



2 
 

▪ Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden.  
▪ Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage persönlichen Kontakt zu einem 

bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher Quarantäne stehen.  
▪ Personen, die sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben und keine nach Einreise aus einem Risikogebiet ausgestellte 
ärztliche Bescheinigung, nach der keine SARS-CoV-2-Infektion besteht, vorlegen. 

 
Personen, die aus einem Coronavirus-Risikogebiet zurückkehren, müssen sich i. d. R. beim 
zuständigen Gesundheitsamt melden und sich ggf. in Quarantäne begeben.  
Über die Wiederzulassung zur Schule nach einer COVID-19-Erkrankung entscheidet das ört-
lich zuständige Gesundheitsamt gemäß der „COVID-19: Entlassungskriterien aus der Isolie-
rung" des Robert Koch-Instituts (RKI).  
Bei im Einzelfall auftretenden Unklarheiten, ob eine Infektion als abgeschlossen zu 
betrachten ist, ist das Gesundheitsamt kurzfristig zu kontaktieren. Die infektionshygienische 
Bewertung erfolgt ausschließlich durch das Gesundheitsamt. 
 
Bei Auftreten von Fieber und/oder ernsthaften Krankheitssymptomen in der Unterrichts-/Be-
treuungszeit wird die betreffende Person direkt nach Hause geschickt oder, wenn die Person 
abgeholt werden muss, in einem separaten Raum isoliert. Dies gilt auch für Kinder oder Per-
sonen aus demselben Haushalt. Die Betroffenen sollten ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
während dieser Zeit und auch auf dem Heimweg tragen. Die Schülerinnen und Schüler oder 
die Eltern/Erziehungsberechtigten sind auf die Notwendigkeit einer umgehenden ärztlichen 
Abklärung hinzuweisen. 
 

3. Zutrittsbeschränkungen  
 

Der Zutritt von Personen, die nicht in der Schule unterrichtet werden oder dort nicht 
regelmäßig tätig sind, ist nach Möglichkeit während des Schulbetriebs auf ein Minimum zu 
beschränken und soll nur nach Anmeldung aus einem wichtigen Grund unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern erfolgen (z. B. Elternabende, Elterngespräche).  
 
Die Kontaktdaten dieser Personen sind zu dokumentieren. 
 
Eine Begleitung von Schülerinnen und Schülern, z. B. durch Eltern oder Erziehungsberech-
tigte, in das Schulgebäude und das Abholen innerhalb des Schulgebäudes sind  
auf notwendige Ausnahmen zu beschränken. Erforderliche Informationen z. B. über die 
schulischen Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers sind den 
Erziehungsberechtigten ggf. telefonisch mitzuteilen.  
 
Schulfremde Personen müssen zusätzlich über die einzuhaltenden Maßnahmen informiert 
werden, die aktuell in der Schule hinsichtlich des Infektionsschutzes vor dem COVID-19-
Virus gelten. 
Die Information von schulfremden Personen über die bestehenden Hygieneregeln ist z. B. 
durch Aushang am Schuleingang und/oder Information auf der schulischen Internetseite zu 
gewährleisten 
 

4. Persönliche Hygiene  
 

Um eine Verbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sollen die folgenden Maßnahmen ein-
gehalten werden, die auch allgemein empfohlen werden. 

 
Abstandsgebot  
 
Es ist nach Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten. Ausnahmen sind speziell geregelt. 
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Maskenpflicht  
 
In besonders gekennzeichneten Bereichen ist in der Schule Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Ausnahmen sind speziell geregelt.  
Schulfremde Personen haben grundsätzlich vor Betreten der Einrichtung den Mund-Nasen-
Schutz aufzusetzen. 
 

Händewaschen mit Seife für 20 - 30 Sekunden  
 

- nach Husten oder Niesen;  
- nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; 
- nach dem erstmaligen Betreten des Schulgebäudes; oder am Ende der Pausen 
- vor dem Essen;  
- nach dem Abnehmen eines Mund-Nasen-Schutzes, 
- nach dem Toiletten-Gang 

 
 

Händedesinfektion 
 
wenn Händewaschen nicht möglich ist oder bei Kontamination mit Körpersekreten.  

 
Kontakteinschränkungen 
 
Kontakte sind auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.  
Es soll keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt geben.  
z.B keine Umarmungen, Bussi-Bussi, Ghetto-Faust und kein Händeschütteln.  
 
Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken o.ä. möglichst minimieren, z. B. 
nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen.  

 
Husten- und Niesetikette 
 
Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen!  
Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten 
wegdrehen. 
 
Nicht in das Gesicht fassen 
 
Insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h. nicht an Mund, Augen und Nase 
fassen. 
 

 Persönliche Gegenstände nicht teilen 
 
z. B. Trinkbecher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte  
 

Gemeinsam genutzte Gegenstände 
 

Von Schülerinnen und Schülern erstellte Arbeits- oder Unterrichtsmaterialien können 
grundsätzlich entgegengenommen werden – dies gilt sowohl für die Materialien, die im 
Unterricht erstellt werden als auch gleichermaßen für die Materialien, die im Rahmen der 
unterrichtsersetzenden bzw. unterrichtsunterstützenden Lernsituationen von den 
Schülerinnen und Schülern zu Hause bearbeitet worden sind.  
Gegenstände wie z. B. Bücher, persönliche Arbeitsmaterialien, Stifte sollen nach 
Möglichkeit nicht mit anderen Personen geteilt werden. 
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5. Dokumentation und Nachverfolgung  
 
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.  
Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement 
durch das örtliche Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten: 

 
Dokumentation der Zusammensetzung der Gruppen/Klassen:  

• Dokumentation der Abweichungen vom Klassen-Prinzip, z. B. bei Ganztags- und 
Betreuungsangeboten.  

• Regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern.  

• Die Sitzordnung der Schülerinnen und Schüler ist für jeden Klassen- oder 
Kursverband zu dokumentieren (z.B. Sitzplan im Klassenbuch) und bei Änderungen 
anzupassen. Eine Änderung von Sitzordnungen ist möglichst zu vermeiden.  

• Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals 
(z. B. über den Stunden- und Vertretungsplan).  

• Dokumentation der Anwesenheit weiterer Personen (z.B. Handwerkerinnen und 
Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, Fachleiterinnen und 
Fachleiter, außerschulische Kooperationspartner, Erziehungsberechtigte) mit Namen, 
Telefonnummer und Zeitpunkt des Betretens/Verlassens, z.B. in einem Besucher-
buch.  

 
Diese Dokumentation ist mind. vier Wochen aufzubewahren und muss dem Gesundheitsamt 
zur Fallnachverfolgung auf Verlangen unverzüglich zur Verfügung gestellt werden können.  
Zur Dokumentation können die bestehenden Dokumentationssysteme wie z.B. Klas-
sen/Kursbücher, Vertretungspläne oder ein Besucherbuch genutzt werden. Der Datenschutz 
ist zu gewährleisten. 
 
Generell gilt es, Lerngruppen so konstant wie möglich zu halten und die Zusammensetzung 
zu dokumentieren. Durch die Definition von Gruppen in fester überschaubarer Zusammen-
setzung lassen sich im Infektionsfall die Kontakte und Infektionswege wirksam 
nachverfolgen.  
 
Lehrkräfte sowie pädagogische Fachkräfte agieren grundsätzlich gruppenübergreifend, da 
sie zwangsläufig in mehreren Gruppen eingesetzt werden müssen. Daher ist der o.a. 
Personenkreis angehalten, das Abstandsgebot untereinander und zu ihren Schülerinnen und 
Schülern einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 

 
Grundsätzlich gilt für alle: Wo Abstand gehalten werden kann, ist dieser auch 
weiterhin einzuhalten. 

 
6. Lüftung 

 
Zur Reduktion des Übertragungsrisikos von COVID 19 ist auf eine intensive Lüftung der 
Räume zu achten.  
Mindestens alle 30 Minuten ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch möglichst 
vollständig geöffnete Fenster über 3 bis 10 Minuten (in Abhängigkeit von der 
Außentemperatur) vorzunehmen, wenn möglich auch öfter während des Unterrichts.  
 

• Vor Beginn des Unterrichtes ist der Raum gut zu durchlüften.  

• Zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen ist ebenfalls zu lüften.  
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Eine alleinige Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, da durch sie kaum Luft ausgetauscht 
wird. Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen daher für die Lüftung unter 
Aufsicht einer Lehrkraft geöffnet werden. 
Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet 
werden, ist der Raum für den Unterricht nicht geeignet, es sei denn, es ist eine effektive 
raumlufttechnische Anlage (Lüftungsanlage) vorhanden. 
 
Schülerinnen und Schüler können als „Lüftungsdienst“ zum Beispiel an das Lüften erinnern 
und ggfs. das Öffnen und Schließen der Fenster übernehmen. 
 

7. Flure, Aufenthaltsbereiche und Pausen 
 
Auch außerhalb der Unterrichtsräume und in den Pausen muss gewährleistet sein, dass Per-
sonen aus unterschiedlichen Gruppen Abstände zueinander einhalten können. 

 

• Trennung der Lerngruppen, z.B. durch gestaffelte Anfangs- und Pausenzeiten  

• Räumliche Trennung durch separate Pausenhof-Abschnitte  

• Klare Kennzeichnung der Laufwege  

• Bodenmarkierungen in Wartebereichen (z.B. vor dem Schulsekretariat)  

• Gebot des „Rechtsverkehrs“ in Fluren und Gängen  

• Ausweisung von „Einbahnstraßen-Regelungen“  

 
Der Aufenthalt während der Pausenzeiten sollte, soweit die Witterung es zulässt, vorrangig 
außerhalb des Schulgebäudes erfolgen.  
 
Soweit erforderlich sind Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von War-
teschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen.  
 

8. Hygiene in den Toilettenräumen und bei Handwaschplätzen  
 

In allen Toilettenräumen und an Handwaschplätzen müssen ausreichend Flüssigseifenspen-
der und Einmalhandtücher bereitgestellt und regelmäßig aufgefüllt werden. Abfallbehälter für 
Einmalhandtücher sind vorzuhalten.  
Systeme, die Stoffrollen zur Handtrocknung verwenden, sind ebenfalls zulässig, sofern sie 
funktionsfähig sind. Der benutzte Teil der Handtuchrolle muss nach einmaligem Gebrauch 
wieder in den Handtuchspender eingezogen werden.  
Am Eingang der WC-Anlagen muss durch gut sichtbaren Aushang darauf hingewiesen wer-
den, wie viele Personen sich in diesem Bereich aufhalten dürfen (Zahl in Abhängigkeit der 
Anzahl der Toiletten/Urinale).  
Das aufsichtführende schulische Personal achtet verstärkt darauf, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Verhaltens- und Hygieneregeln insbesondere in den 
WC-Anlagen einhalten und sich nicht zu viele Schülerinnen und Schüler zeitgleich in 
dem Bereich aufhalten.  
Das vorausschauende Auffüllen von Flüssigseife und Einmalhandtüchern oder 
Handtuchrollen ist zu gewährleisten. Die Toilettenanlagen sind regelmäßig auf Funktions- 
und Hygienemängel zu prüfen. 
 

9. Reinigung 
 

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 
von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise 
über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor.  
 
In der Schule steht die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 
Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden, da auch hier 
Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden sollen.  
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Folgende Areale der genutzten Räume der Schulen sollten mit den üblichen tensidhaltigen 
Reinigungsmitteln (Detergenzien) besonders gründlich und in stark frequentierten Bereichen 
täglich gereinigt werden:  
Dies sind zum Beispiel:  

• Türklinken und Griffe (z. B. Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff der Türen  

• Treppen- und Handläufe  

• Lichtschalter  

• Tische, Telefone, Kopierer  

• und alle sonstigen Griffbereiche.  
 
Die Müllbehälter sind täglich zu leeren. 
 
Tablets, Computermäuse und Tastaturen sind von den Benutzern nach der Nutzung selbst 
mit den bereitgestellten tensidhaltigen Reinigungsmitteln zu reinigen.  
 
Auch wenn Unterrichtsräume durch mehrere Klassen oder Kurse an einem Tag 
nacheinander genutzt werden, ist eine tägliche Reinigung der Tische ausreichend. 
Ein individuelles Abwischen der Tische aus persönlichen Erwägungen sollte nur mit 
handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen (keine Desinfektion). 
 
Im Gegensatz zur Reinigung wird eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen 
auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die an-
sonsten übliche Reinigung auch der Sanitärbereiche völlig ausreichend. 
 

 


